
 
 
 
 

 

GZ.: Präs. 31442/2008-1 Graz,  
a) Beitritt zum Verein „AEE Arbeitsgemeinschaft 
ERNEUERBARE ENERGIE – Dachverband“; 
b) Vertretung der Stadt; 
Zustimmung. 

Mag. Blaschek 
 
Berichterstatter/in
 
 
............................

Bericht 
an den 

Gemeinderat
 
 
Mit Schreiben vom 7.8.2008 ersucht die Leitung des Umweltamtes, im 
Einverständnis mit Frau Bürgermeisterstellvertreterin Lisa Rücker, um Beitritt der 
Stadt Graz zum Verein „AEE Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE – 
Dachverband“ und begründet dies wie folgt: 
 
Die 1988 in Gleisdorf gegründete Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE 
(AEE) ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein, der sich für die Förderung des 
sinnvollen Einsatzes erneuerbarer Energien und der rationellen, nachhaltigen 
Energienutzung einsetzt. Heute ist die AEE ein Dachverband von fünf unabhängigen 
Organisationen mit Standorten in Gleisdorf, Villach, Wien, Feldkirch und Jenbach. 
Der Verein hat seinen Sitz in 8200 Gleisdorf, Feldgasse 19. Die Vereinsstatuten sind 
dem Antrag als Beilage angeschlossen. 
   
Folgende Leistungen wären in der Mitgliedschaft enthalten:  

• Teilnahme an Veranstaltungen aller AEE Mitgliedervereine zum ermäßigten 
Tarif für alle Bediensteten der Stadt und 

• 10 Abos der viermal jährlich erscheinende Zeitschrift "erneuerbare Energie". 
 
Mitarbeiter des Umweltamtes haben bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig 
an Veranstaltungen der AEE teilgenommen, wie z.B. zu den Themen „Neue 
Standards für alte Häuser“, „Gleisdorf Solar“, „Überhitzungsproblematik im 
Bürobestand“, „Solaranlagen für Mehrfamilienhäuser“ uva.. 
 
Durch eine sofortige Mitgliedschaft wären künftige Teilnahmen wesentlich verbilligt 
und der Mitgliedsbeitrag mehr als wettgemacht. Somit wäre eine Mitgliedschaft der 
Stadt Graz bei der AEE neben dem ideellen, auch ein echter finanzieller Gewinn. 
 
Die Mitgliedschaft in der AEE gilt für ein Kalenderjahr und wird bei Jahreswechsel 
automatisch um ein Jahr verlängert. Sie ist jederzeit schriftlich kündbar. Der 
Jahresbeitrag beträgt € 181,-- und wird von der A 23, einschließlich für das Jahr 
2008, aus der FIPOS 1/52910/726000-004 bezahlt. Der Mitgliedsbeitrag unterstützt 
die Arbeit der AEE und erlaubt regelmäßige Fachinformationen an die Mitglieder. Es 
bestehen keinerlei sonstige Pflichten seitens der Stadt Graz.  
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Als Vertretung der Stadt Graz in der Delegiertenversammlung des Vereines werden 
Herr Dipl.-Ing. Johann Ofner und - als Ersatzvertretung – Frau Dipl.-Ing. Dr. Maria 
Panholzer vorgeschlagen.  
 
Die Geschäftsführung betreffend die Mitgliedschaft der Stadt Graz im Verein    
obliegt dem Umweltamt. 
 
Die Statuten des Vereines, Stand 21.3.2003, sind dem Antrag als integrierender 
Bestandteil angeschlossen  
 
Gem. § 45 Abs. 2 Z 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz ist der Beitritt zu 
Körperschaften und Kommissionen und die Bestellung der in diese zu entsendenden 
Vertretung der Stadt dem Gemeinderat vorbehalten, wobei gem. § 61 Abs. 1 des 
Statutes der Landeshauptstadt Graz die Vorberatung dem Stadtsenat obliegt. 
 
Der Stadtsenat stellt daher den 

A n t r a g ,  
der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
1) Die Stadt Graz tritt zum nächstmöglichen Termin im Jahre 2008 dem Verein „AEE 
Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE – Dachverband“ als Mitglied 
gemäß der in der Anlage angeschlossenen, einen integrierenden Bestandteil des 
Beschlusses bildenden Satzung (Stand 21.3.2003) bei.  
 
2) Als Vertretung der Stadt Graz werden in die Delegiertenversammlung des 
Vereines Herr Dipl.-Ing. Johann Ofner und - als Ersatzvertretung – Frau Dipl.-Ing. Dr. 
Maria Panholzer entsendet.  
 
3) Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich € 181,--. Dieser Betrag ist von der A 23 auf 
der FIPOS 1/52910/726000-004 bedeckt.  
 
4) Die Geschäftsführung betreffend die Mitgliedschaft der Stadt Graz im Verein 
obliegt der Mag. 23 - Umweltamt. 
 
Der Bearbeiter:  Die Abteilungsvorständin: 
 
 

 
            Der Bürgermeister:                              
 
 
 

   Gesehen: 
                            Der Magistratsdirektor:      
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Vorberaten und angenommen in der     
Sitzung des Stadtsenates    
am.................................... 
Die/Der Vorsitzende: 
 
 
 


